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RS OGH 1983/1/24 1Ob840/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1983

Norm

ABGB §480

ABGB §484

Rechtssatz

Die Parteien können, zumindest sie selbst bindend, den Inhalt einer ersessenen ungemessenen Dienstbarkeit

vertraglich regeln; der nach den §§ 914 f ABGB auszulegende Vertrag tritt an die Stelle des durch den Bestand und die

Bewirtschaftungsart des herrschenden Gutes näher bestimmten Bedürfnisses.
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